W e l p e n 
dürfen das Ausstellungsgelände erst betreten, wenn sie

 älter als 4 Monate sind ! (gilt auch für Besucherwelpen)

Voraussetzung: die Tollwutimpfung ist mindestens 4 Wochen alt !

Für ältere Hunde darf 
die Tollwutimpfung nicht älter als 1 Jahr sein,

lt. Eintrag im Heimtierausweis !
Die Impfungen gegen: Staupe, Hepatitis, infektiöse Hepatitis, Zwingerhusten und Leptospirose gehören zur Absicherung für 
Zwei- u. Vierbeiner genau so dazu !  

Die „Schonfrist“ betreffs des 15 stelligem „Iso-Chip“ setzen für Hunde, 
Katzen, und Frettchen geht dem Ende entgegen.  -  Sie können den 
heutigen Tag nutzen und diesen Chip von uns günstig setzen lassen.                     
Auflage des Gesetzgebers
